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Smartphone/Smartwatch-Regeln St. Josef

Folgende Regeln gelten für die Sekundarstufe I (Werkrealschule/Realschule) in St. Josef:

• Das Smartgerät darf bis 8:00 Uhr und nach 14:40 Uhr verwendet werden.

• Mit Erlaubnis einer Lehrperson darf das Smartgerät auch im Unterricht verwendet werden.

• Das Smartgerät muss während der Schulzeit in der Schultasche und nicht in der Hosentasche oder 

am Arm sein.

• Bei Verstoß wird das Smartgerät immer sofort abgenommen und kann am Ende des Schultages an 

der Pforte abgeholt werden.

Da wir die Funktionsvielfalt von Smartwatches nicht überprüfen können, fallen grundsätzlich alle 

Smartwatches unter die oben genannten Regeln.

__________________________

Andrea Schott (Direktorin)

Bitte den unteren Abschnitt unterschrieben bei der Klassenlehrerin/beim Klassenlehrer abgeben.

Wir haben die Regeln zum Umgang mit dem Smartphone gelesen.

Datum: ________

Name der Schülerin/des Schülers: ______________________________

Unterschrift Schülerin/Schüler: ______________________________

Unterschrift Erziehungsberechtigte: ______________________________

St. Josef Schule für Hörgeschädigte – Bildungs- und Beratungszentrum Hören und Kommunikation
Regeln für die Sekundarstufe I zum Umgang mit dem Smartphone in der Schule


